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Mit einer modernen Kader- 
lösung kann der Unternehmer 

seine Vorsorge  
zusätzlich optimieren

Umsetzung Steuerreform St.Gallen und Thurgau
Im Zentrum der Reform standen die Abschaffung der pri-
vilegierten Besteuerung von Statusgesellschaften, damit 
alle Unternehmen in der Schweiz denselben Besteue-
rungsregelungen unterliegen. Ziel der Steuerreform ist 
es, ein international konformes und wettbewerbsfähiges 
Steuersystem für Unternehmen zu etablieren. Neben den 
kantonalen Reduktionen der ordentlichen Steuersätze 
für alle Unternehmen tragen die geplanten Massnahmen 
zur Förderung von innovativen Tätigkeiten auf Kanton-
sebene dazu bei. Zu diesen neuen Steuerinstrumenten 
gehören zum einen die obligatorischen Patentboxen, die 
eine steuerliche Entlastung von Gewinnen aus Patenten 
ermöglichen. Zum anderen sind Abzüge im Bereich 
Forschung und Entwicklung möglich. Die Ausgestaltung 
dieser und weiterer Prinzipien ist den Kantonen innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens selbst überlassen.

Entlastungsbegrenzung SG 40 % TG 50 %

Patentbox SG 50 % TG 40 % 

Zus. Abzug Forschung & Entwicklung SG 40 % TG 30 %

Befreiung Dividenden-Besteuerung  SG 30 % TG 60 %

Zinsabzug auf Eigenkapital SG nein TG nein
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Weshalb eine  
Familien-Strategie?Brexit à la Suisse?

Die Briten sind mittlerweile aus 
der politischen Union ausgetre-
ten. Bis Ende Jahr sollen die 
Austrittsmodalitäten aus dem 
europäischen Binnenmarkt 
verhandelt sein. Grossbritan-
nien wird dann nach 47 Jah-
ren keine gleichberechtigten 
Marktzutrittsrechte mehr  
haben. Der Schweiz droht ähnli-
ches Ungemach. Am 17. Mai stimmen 
wir über die Begrenzungs-Initiative zur 
massvollen Zuwanderung der SVP ab. 

Kündigung mit …
Aber Achtung, wer sich beirren lässt, ebnet den 
Weg für einen «Brexit à la Suisse». Fordert die 
Volksinitiative doch, dass «das Abkommen vom 
21. Juni 1999 zwischen der Schweiz. Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits 
über die Freizügigkeit innerhalb von zwölf Mona-
ten nach Annahme von Artikel 121b durch Volk 
und Stände ausser Kraft» gesetzt werde. Dies sei 
auf dem Verhandlungsweg anzustreben. Andern-
falls habe der Bundesrat dieses Abkommen inner-
halb von 30 Tagen zu kündigen.

… fatalen Folgen
Kein Wunder, dass die Gegner von der «Kündi-
gungs-Initiative» reden. Zählt die Personenfrei-
zügigkeit doch zum eigentlichen Kern unserer 
Wirtschaftsabkommen mit der EU. Mit der Kün-
digung würden wegen der vereinbarten «Guillo-
tine-Klausel» auch sechs weitere, vom Volk ange-
nommene Verträge der Bilateralen I dahinfallen. 
Nebst der Personenfreizügigkeit so bedeutende 
Vertragswerke wie das Abkommen über den Ab-
bau technischer Handelshemmnisse, das Abkom-
men über das öffentliche Beschaffungswesen, das 
Landwirtschaftsabkommen, das Forschungsab-
kommen sowie das Luftverkehrs- und das Land-
verkehrsabkommen. Abkommen, die uns wäh-
rend der letzten Jahrzehnte zum wirtschaftlichen 
Erfolg verhalten.

Nein zur Kündigungs-Initiative!
Sorgen wir dafür, dass unser Wirtschaftsstandort, 
unsere Exportchancen und unsere heimischen 
Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Sagen wir 
Nein zur gefährlichen «Swexit»-Vorlage!

Dr. rer. publ. HSG Sven Bradke 
Wirtschafts- und Kommunikationsberater,  
Geschäftsführer der Mediapolis AG in St.Gallen

Text: Patrick Stämpfli 
Bilder: Thomas Hary

mehr Dividenden und weniger Lohn zu beziehen. Allerdings: 
Ein hoher Dividendenbezug ist nicht immer die beste Lösung, 
denn ein höherer Lohn vergrössert den Spielraum für die steu-
erliche Optimierung innerhalb der PK. Zudem kontrollieren die 
Sozialversicherungen zunehmend die Marktkonformität der 
bezogenen Löhne. Bei der Aufteilung der Entschädigung soll-
ten Unternehmer deshalb immer auch ihre Vorsorge einbezie-
hen und die gesetzlichen Möglichkeiten besser ausschöpfen», 
empfiehlt Ebneter.
Hohe Lohnbezüge und eine optimierte PK-Lösung haben auch 
den Vorteil, dass sich die Sparbeiträge und das Potenzial für PK-
Einkäufe erhöhen, womit gleichzeitig ein weiteres Instrument 
zur Steueroptimierung geschaffen wird. Ein Beispiel: Ein Unter-
nehmer verdient 140'000 Franken im Jahr. Sein jetziger Vorsor-
geplan versichert lediglich den BVG-Jahreslohn, der Sparanteil 
beträgt 18 Prozent. Versichert er nun den ganzen Lohn und 
erhöht er die Sparbeiträge auf 20 Prozent (das gesetzliche 
Maximum liegt bei 25), so steigen seine jährlichen Sparbeiträge 
von 10’900 auf 23’000 Franken. Mit den zusätzlichen Sparprä-
mien senkt er sein steuerbares Einkommen und reduziert die 
Gewinnsteuern. Gleichzeitig erhöht sich mit dem Ausbau der 
Vorsorgeleistungen sein Potenzial für freiwillige PK-Einkäufe. 
Er kann jetzt rund 710’000 Franken mehr als bisher in die 
Pensionskasse einzahlen und diesen Betrag vom steuerbaren 
Einkommen abziehen. Mit einer modernen Kaderlösung kann 
der Unternehmer seine Vorsorge zusätzlich optimieren.




